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Druck: Thüringer Landtag, 20. Dezember 2023

Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

B e s c h l u s s

Wald muss Wald bleiben - Keine Windkraftanlagen in 
Thüringer Wäldern

Der Landtag hat in seiner 124. Sitzung am 8. Dezember 2023 folgen-
den Beschluss gefasst:

I. Der Landtag spricht sich gegen die Errichtung von Windenergiean-
lagen im Wald aus. Der Landtag macht dabei keinen Unterschied 
zwischen gesunden Wäldern und Waldgebieten, die aufgrund von 
Extremwetterereignissen und Folgeschäden sowie Schädlingsbefall 
bereits Schäden aufweisen.

II. Der Landtag erwartet von der Landesregierung, dass der Wiederauf-
forstung und dem klimaresistenten Waldumbau sowie Pflegemaßnah-
men bei natürlich verjüngten Flächen absoluter Vorrang vor der Um-
nutzung geschädigter Waldflächen, etwa zur Windenergienutzung, 
eingeräumt wird und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebe-
ne für die Einführung einer Länderöffnungsklausel im Baugesetz-
buch einzusetzen, die es den Ländern ermöglicht, in eigener Ent-
scheidungshoheit bestimmte Flächen, insbesondere Waldflächen, 
von der Windenergienutzung auszunehmen.

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dem Landtag bis zum 
29. Februar 2024 einen Regelungs- und Umsetzungsvorschlag vor-
zulegen, der beinhaltet, dass es nicht zu den Aufgaben von Thürin-
genForst - Anstalt des öffentlichen Rechts -  gehört, Windenergie-
anlagen auf in ihrem Eigentum stehenden Waldflächen zu errichten 
oder zu betreiben. Nicht zulässig soll es zudem sein, dass die Lan-
desforstanstalt Dritten in ihrem Eigentum stehende Waldflächen zur 
Errichtung oder zum Betrieb von Windenergieanlagen überlässt oder 
Dritten Rechte zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergiean-
lagen auf solchen Flächen einräumt.

Birgit Pommer 
Präsidentin des Landtags
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